
Einverständniserklärung zur Verwendung
des Labels „TUM Spin-off“

der

vertreten durch die Geschäftsführung – genannt „TUM Ausgründung“ 

Die TUM Ausgründung     (Name der Ausgründung) ist berechtigt, 
das Label „TUM Spin-off“ zu führen.

Die TUM Ausgründung hat am  die Richtlinien zur Vergabe und Verwendung des Labels 
„TUM Spin-off“ in der aktuell gültigen Fassung erhalten.

Mit Unterzeichnung dieser Einverständniserklärung verpflichtet sich die TUM Ausgründung zur 
 Einhaltung der in den Richtlinien enthaltenen Vorgaben und Bestimmungen. 

Die Geschäftsführung der TUM Ausgründung wird dafür Sorge tragen, dass ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie sonstige Erfüllungsgehilfen auf diese ebenfalls verpflichtet werden. 

Die TUM Ausgründung versichert, die TUM gegen Ansprüche Dritter sowie von Schäden, die durch 
Missachtung der Richtlinien oder durch missbräuchliche Verwendung des  Labels „TUM Spin-off“ 
entstehen, freizustellen.

Anlage: Richtlinien zur Vergabe und Verwendung des Labels „TUM Spin-off“

Unterschrift der Geschäftsführung (Name)

Ort, Datum

Name

Adresse
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